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T 128/90 

Sachverhalt und Antrage 

Die am 15. November 1984 eingereichte europäische 

Patentanmeldung Nr. 84 113 805.0 mit der Veröffent-

lichungsnuxnmer 0 144 833, in der die Priorität vom 

7. Dezeinber 1983 der Patentanmeldung Nr. 558 975 in den 

Vereinigten Staaten von Amerika beansprucht ist, wurde 

durch Entscheidung der Prüfungsabteilung vom 

28. August 1989 zurückgewiesen. 

Die Entscheidung wurde damit begrUndet, daB der Gegenstand 

des Anspruchs 1 in der mit Schreiben vom 28. Dezember 1988 

eingereichten Fassung im Hinblick auf die Druckschrift DE-

A-2 920 732 nicht neu sei. 

Gegen die Zurückweisungsentscheidung legte die Beschwerde-

führerin am 2. September 1989 Beschwerde em. Die 

Beschwerdegebühr wurde am 22. September 1989 gezahit, und 

die Beschwerdebegrundung ging am 21. Dezember 1989 em. 

Nach einem schriftlichen Bescheid der Kaminer vom 

4. Februar 1991 und einer telefonischen Rücksprache vom 

16. Mai 1991 reichte die Beschwerdeführerin mit Schreiben 

vom S. Juli 1991 einen neuen einzigen Patentanspruch 

zusammen mit an diesen Anspruch angepaBten Beschreibungs-

teilen em. In diesem Anspruch sind nach einer erneuten 

telefonischen Rucksprache mit dem Vertreter der 

Beschwerdeführerin am 12. Juli 1991 in Zeile 10 nach dem 

Wort Po1f1ächenIt  und in Zeile 16 nach dem Wort "endet" je 

ein Konuna einzufügen und 1st in Zeile 6 das Wort "denen" 

in "dem" abzuàndern. In Zeile 9 ist das Komma nach dem 

Referenzzeichen "(43)" zu entfernen. Die gleichen 

Einfügungen sind an den entsprechenden Stellen der 
Beschreibung vorzunehmen. 
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2 	 T 128/90 

In der mit Schreiben vom 8. Juli 1991 eingereichtefl neuen 
Seite 8 der Beschreibung ist nunmehr auch die DrucksChrift 
EP-A-0 131 300 gewürdigt und klargestellt, daB diese Stand 
der Technik nach Artikel 54 (3) EPU ist. 

IV. 	Der geltende Anspruch lautet: 

tBetatjgungsmechanismus, insbesondere für Matrix-Zeilen-
drucker zum Schreiben von aus Punktmustern gebildeten 
Zeichen bzw. Zeichnungen auf einem senkrecht zur 
Zeilenrichtung bewegbaren Aufzeichnungsträger inittels 
einer zu einer Druckzeile parallel hin- und herbewegbaren 
Pendeleinrichtung, die einen länglichen Wagen, Schlitten 
oder dgl. aufweist, auf dem in Zeilenrichtung jeweils 
nebeneinanderliegend federnde Druckhäinmer (53) angeordnet 
sind, wobei jeder Druclthainmer (53) einen MagnetfluBkreis 
aufweist, bestehend aus einem quer polarisierten 
Dauermagneten (43) mit zwei gegenuberliegenden, zueinander 
parallelen Polflächen, einer Magnetflul3platte (45), die an 
einer Polfläche parallel zu dieser und aus dieser zur 
Seite hin auskragend angeordnet ist, mit einem senkrecht 
auf dem auskragenden Ende der MagnetfluBplatte (45) und 
parallel zur Polarisierung des Dauermagneten (43) 
angeordneten Spulenstãnder (49) mit darauf angeordneter 
Elektromagnetspule (51), die knapp vor der Spitze des 
Spulenständers endet, sowie aus einer Feldlinienrückleit-
platte (47), die an der anderen Polfläche parallel zu 
dieser und zum Spulenständer hin auskragend angeordnet 
ist, und dem einendig auf der Feldlinienrückleitplatte 
(47) in deren an der Polfläche liegenden Bereich 
befestigten Druckhanuner (53), der mit seinem anderen 
freien, den Druckhammerkopf (59) bildenden Ende in der 
zurückgezogenen, vorgespannten Position auf dein freien 
Ende des Spulenstânders (49) aufliegt, 

dadurch gekennzeichnet, 
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daB der Druckhammer einstückig ist und zwei verdickte 
Enden mit einer zwischen diesen liegenden, dünnen, 
biegeelastisch verformbaren Mittelzone (57) aufweist, daB 
der Druckhaininer mit dem anderen verdickten, den 
Druckhanunerkopf (59) bildenden Ende in der zuruck-
gezogenen, vorgespannten Position, eine für den 
FeldlinienrückfluB ausreichende Auflageflãche bildend, auf 
dem äuBeren Ende der Feldlinienruckleitplatte (47) und auf 
dem freien Ende des Spulenständers (49) aufliegt und daB 
das auskragende Ende der FeldlinienrUckleitplatte (47) 
seitlich vor dem Umfang der Elektromagnetspule (51) endet, 
wobei das Verhàltnis Durchntesser : Lange der Elektro-
magnetspule (51) kleiner als 1,0 ist, so daB das Ende der 
Elektromagnetspule (51) einen Nindestabstand "B" zur 
Spitze des Spulenständers (49) bildet." 

V. 	Die Beschwerdeführerin beantragt die Aufhebung der 
angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines Patents 
mit folgenden Unterlagen: 

Patentansprüche: Der einzige Anspruch eingegangen am 
9. Juli 1991, in dem in Zeile 9 das Kolnma 
nach 11 (43)" gestrichen und in der 
Zeile 10 nach "Polflãchen" und in 
Zeile 16, nach "endet" je ein Konuna 
eingefügt worden ist. 

Beschreibung: 	Ursprunglich eingereichte Fassung und 
Nutnerierung, Seiten 4, 5 und 9 bis 20; 
Seiten 3, 3a und 6 bis 8, eingegangen am 
9. Juli 1991, mit der !4aBgabe, daB auf 
Seite 3, in Zeile 11 nach "Dauermagneten" 
das Konnna entfernt und in Zeile 12 nach 
"Polflàchen" ein Koinma eingefügt sowie 
auf Seite 3a in Zeile 2 nach dem Wort 
"endet" ein Komma eingefugt worden ist. 
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Zeichnungen: 	Blatt 1/1, wie ursprünglich eingereicht. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulãssig. 

Anderungen 

Der vorliegende Anspruch ist eine Zusammenfassung der 

Merkmale der ursprünglichen Ansprüche 1 bis 3, die mit 

Hilfe von aus den ursprünglichen Figuren eindeutig 

erkennbaren, und/oder aus der ursprünglichen Beschreibung 

entnehmbaren Merkmalen derart kiargestelit worden ist, daB 

der Anspruch nunxnehr alle zur Lôsung der der Anmeldung 

zugrundeliegenden Aufgabe wesentlichen Merkmale enthält. 

Die Anderungen gehen soinit nicht über den Inhalt der 

Anmeldung in der ursprünglich eingereichten Fassung 

hinaus, erfüllen daher die Erfordernisse des 

Artikels 123 (2) EPU und sind insofern zulässig. 

Neuheit 

Die Druckschrift EP-A-0 131 300 ist bezuglich der 

vorliegenden Anineldung im Hinblick auf alle benannten 

Vertragsstaaten ein Stand der Technik gemàB Artikel 54 (3) 

und (4) EPU. Der Gegenstand des Patentanspruchs 

unterscheidet sich von dem aus dieser Druckschrift 

bekannten Betätigungsinechanismus durch das Merkmal, daB 

das auskragende Ende der Feldlinienruckleitplatte seitlich 

vor dem Umfang der Elektroinagnetspule endet. 

Weder der aus der DE-A-2 920 732 Betätigungsinechanismus 

noch einer der aus den un Recherchebericht zitierten 
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Druckschriften bekannten Betätigungsmechanisinen weist 
einen einstückigen Druckhanuner mit zwei verdickten Enden 
mit einer zwischen diesen liegenden dünnen, biegeelastisch 
verforinbaren Mitteizone auf. Der Gegenstand des 
Patentanspruchs unterscheidet sich somit zuinindest durch 
dieses Merkmal von den aus diesen Druckschriften bekannten 
Betâtigungsmechanisinen. 

Der Gegenstand des Patentanspruchs ist somit neu. 

4. 	Nãchstl iegender Stand der Technik 

Da der Inhalt der Druckschrift EP-A-0 131 300 ein Stand 
der Technik gemãB Artikel 54 (3) EPU ist, wird sie gemàB 
Artikel 56, Satz 2, EPU bei der Beurteilung der 
erfinderischen Tätigkeit nicht in Betracht gezogen. Sie 
solite deshaib bei Wahi der zweiteiligen Form gemäB 
Regel 29 EPU auch nicht zur Bildung des Oberbegriffs 
herangezogen werden (vgl. Richtlinien C, III, 2.3a). Diese 
Druckschrift koinint somit als nächstkonnnender Stand der 
Technik nicht in Betracht. 

Die BeschwerdefUhrerin 1st von der Druckschrift EP-A-
0 047 883 als náchstkoinmendern Stand der Technik 
ausgegangen. Der aus dieser Druckschrift (siehe Fig. 5) 
bekannte Betãtigungsmechanismus weist alle im Oberbegriff 
des Patenanspruchs angegebenen Merkinale auf. 

Der aus der DE-A-2 920 732 (vgl. insbesondere die 
Figuren 5 bis 7) bekannte Betätigungsinechanisinus erfüllt 
diese Bedingung nicht vollstàndig, da das dortige zur 
Rückführung der Feldlinien dienende Bauteil (58), bedingt 
durch die hochgezogene Polspitze (60) an seinem 
auskragenden Ende, nicht die Grundvoraussetzung einer 
Platte erfüllt, nàinlich eben, d. h. gleichmaBig hoch, zu 
sein. Daran ãndert auch die Tatsache nichts, daB dieses 

LI 

03195 	 . . . 1... 



6 	 T 128/90 

Bauteil in unzutref fender Weise als von dunner ebefler 
Foriugebung (vgl. Seite 18. Zeile 2) bezeichnet wird, da 

die aus der Ebene herausragende Polspitze (60) gerade em 
wichtiges Merkmal des aus dieser Druckschrift bekannten 

Betätigungsmechanismus ist. Andererseits ist jedoch aus 

dieser Druckschrift das Merkinal bekannt, "daB das 

auskragende Ende der Feldlinienrückleitplatte seitlich vor 

dein Uxnfang der Elektroxnagnetspule endet, wobei das 

Verhältnis Durchinesser : Lange der Elektroinagnetspule 

kleiner als 1,0 1st". 

Bei entsprechendem Austausch dieser beiden Merkmale in 

Oberbegriff und kennzeichnendein Tell hàtte soinit auch von 

der Druckschrift DE-A-2 920 732 als nächstkoxnrrtendem Stand 
der Technik ausgegangen werden können. 

5. 	Aufgabe 

Bei der Entwicklung von Betätigungsmechanismen dieser Art 
ist es stets das Bestreben des Konstrukteurs, bei 

môglichst geringer Erregerstroxnstärke (und damit 

Wärineerzeugung) für die Elektromagnetspule eine möglichst 
hohe Druckhammerkraft zu erzeugen. 

Unabhängig davon, ob von der Druckschrift DE-A-2 920 732 

oder EP-A-0 047 883 als nächstkoininendem Stand der Technik 

ausgegangen wird, ergibt sich stets die der Anineldung 

zugrundeliegende Aufgabe (vgl. Seite 3, letzter Absatz), 
die Druckhainrnerkraft bei einer gegebenen Stroinstärke ohne 

Erhôhung des elektrischen Stroms an der Elektromagnetspule 

weiter zu verstarken. Das bedeutet natUrlich auch, daB 
keine dieser Ausgangstechniken selbst schon fàhig ware, 

die Läsung derselben Aufgabe zu gewahrleisten. 
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Lôsung 

Diese Aufgabe wird, der von der Beschwerdeführerin 
gewählten Fassung des Patentanspruchs, die von der 
Druckschrift EP-A-0 047 883 als nãchstkonimendem Stand der 
Technik ausgeht, folgend, durch die Nerkinale un 
kennzeichnenden Teil dieses Anspruchs gelost. 

Das Prinzip dieser Lösung besteht darin, daB ein zweiter 
Weg für den FeldlinienrückfluB von dent Spulenstãnder über 
den Druckhammerkopf in die Felduinienrückleitplatte 
eröffnet wird, der dadurch, daB der verdickte 
Druckhannnerkopf flãchig sowohi auf dent freien Ende des 
Spulenstànders als auch auf dent als Platte ausgebildeten 
Feldlinienrückleitelenient aufliegt, dent FeidlinienfluB 
einen verminderten Widerstarid entgegensetzt. Dieser 
Widerstand wird noch weiter dadurch vermindert, daB der 
Druckhaminer einstückig ausgebildet ist, wodurch störende 
Grenzflàchen vermieden werden. 

Die Erhöhung der Feldstàrke bei gleicher Erregerstroin- 
stärke durch eine schiankere Ausbildung der Elektro-
niagnetspule ist eine davon unabhàngige zweite Mal3nahme. 

7. 	Erfinderische Tãtigkeit 

Aus der Druckschrift DE-A-2 920 732 (vgl. die Figuren 5 

bis 8) ist es zwar bereits bekannt, daB die 
Druckhaininerkraft dadurch erhäht werden kann, daB der 
Feldlinienrücklauf nicht nur Uber die gesainte Lange des 
dünnen Federbands des Druckhaxniners, sondern zusãtzlich 
bereits kurz hinter dent Druckhainxnerkopf in das 
Feldlinienrückleitelenient geleitet wird, daB zu dieseiu 
Zweck an seinein auskragenden Ende eine nach oben in 
Richtung des Federbands weisende Polspitze aufweist. An 
Figur 6 dieser Druckschrift ist jedoch erkennbar, daB die 
Auflage des Drucithanuners auf dent Ende des Spulentràgers 
nicht flàchig ist und bei dieser Art der Konstruktion auch 
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die Auflage auf der Polspitze (60) nicht flachig sein 

kann. 

Selbst wenn man zusätzlich berücksichtigt, daB auch bei 

der aus der Druckschrift DE-A-2 920 732 eine schianke Form 
der Elektromagnetspule gewählt ist, wobei das auskragende 

Ende des Feldlinienrückleitelements seitlich vor dem 
Umfang der Elektromagnetspule endet, so ist nicht 

ersichtlich, daB eine Abänderung der aus der Druckschrift 

EP-A-0 047 883 mi Sinne der aus der Druckschrift DE-A-- 

2 920 732 bekannten MaBnahxnen zum Gegenstand des 
vorliegenden Patentanspruchs führen würde. Ein aus einer 
solchen naheliegenden Abänderung resultierender 
Mechanismus wiese keinen einstückigen Druckhammer mit zwei 

verdickten Enden mit einer zwischen diesen liegenden 
dünnen biegeelastisch verformbaren Mitteizone auf, dessen 

den Druckhamxnerkopf bildendes verdicktes Ende flâchig 

sowohi auf dem äuBeren Ende der Feidlinienpiatte als auch 

auf dem freien Ende des Spulenständers aufliegt, da dieses 

Merkmal durch keine dieser beiden Druckschriften angeregt 
wird. Dieses Merkmal leistet aber einen entscheidenden 
Beitrag zur Läsung der der Anmeldung zugrundeliegenden 
Aufgabe. Es war somit kein Zufall, daB sich dieselbe 

Aufgabe aus beiden Dokuinente ergab, weil eben der 
relevanteste Tell bei beiden fehite. 

Die übrigen mi Recherchebericht aufgefuhrten Druck-

schriften geben gleichfalls keinen Hinweis auf dieses 
Merkmal. 

Der Gegenstand des Patentanspruchs beruht somit auf einer 
erfinderischen Tätigkeit (Art. 56 EPU). 

8. 	Der Patentanspruch 1st rnithin gewährbar (Art. 52 (1) 
EPU). 
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I 	 Auch die übrigen Unterlagen erfüllen die Voraussetzungen 

für eine Pateriterteilung. 

EntscheidUflgSfOrmel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird mit der Auflage an die erste Instanz 

zurückverwiesen, ein europäisches Patent auf der Grundlage 

der unter V. genannten Unterlagen zu erteilen. 

Der Geschäftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

N. Maslin 

	 AG.zabo 
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